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Genitalverstümmelung – endlich ein eigener 
Straftatbestand!  
 
Genitalverstümmelungen werden – auch in Deutschland – noch 
heute an kleinen Mädchen und an erwachsenen Frauen 
vorgenommen. Sie werden häufig unter primitiven Bedingungen 
und ohne Betäubung durchgeführt, verursachen fast immer starke 
Schmerzen und führen nicht selten zum Tod. Weibliche 
Genitalverstümmlung ist eine lebenslange Einschränkung, die 
dauerhafte psychische und körperliche Schmerzen nach sich ziehen 
kann.  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros (BAG) 
begrüßt die Initiative der Bundesregierung, die Verstümmelung 
weiblicher Genitalien endlich als eigenständigen Straftatbestand im 
Strafgesetzbuch zu verankern und nicht wie bisher als 
Straftatbestand in die §§ 223, 224 StGB einzubeziehen. Auch die 
damit einhergehende geplante Erhöhung des Strafrahmens auf ein 
bis 15 Jahre wird von der BAG eindeutig positiv bewertet. Genitale 
Verstümmelungen sind schwere Menschenrechtsverletzungen und 
führen zu gravierenden Problemen im gesamten Lebensverlauf der 
betroffenen Frauen. Mit dieser Maßnahme kann und muss es 
gelingen, das Tabu um dieses grausame Verbrechen weiter auf zu 
brechen und auch in Deutschland betroffene Frauen und Mädchen 
vor diesem überflüssigen und menschenverachtenden Gewaltakt 
stärker zu schützen.  
 
Allerdings sind diese Straftaten an den Frauen und Mädchen nach 
außen nicht sichtbar. Die BAG plädiert daher zugunsten eines 
effektiven Schutzes der Mädchen und Frauen vor 
Genitalverstümmelung für die Einführung einer Meldepflicht durch 
Ärztinnen und medizinisches Personal und einer Verstärkung der 
Präventions- und Aufklärungsprogramme.  
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